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mräumen: er will daher, daß diesem Bürger angezeigt

werde, daß er mittelst dieser einfachen Legitimation
durch testameniliche Verordnungen erben könne. C a»

vani fodert die einfache Legitimation fur die,en

Bittsteller: Dieser lezte Antrag wird angenommen und

also der Hauptgegenstand dieser Bittschrift der Com-
misston zugewiesen.

Burger Droll von Winterthur der vor ei-

niaen Tagen mit inniger Freude anHorte, wie

mau einem Bürger von Gebistorf eine Heurach be

willigte, bitt«, daß ihm ein franzostscher Emlgrwler
keine schöne, reiche, vernünftige und sehr liebe Frau
nickt rauben dürfe. H über begehrt Tagesordnung
über diese seltsame Bittschrift, welcher noch eine Beu

tage beigefügt ist, aus der sich zeigt, daß Droll auf
einige Zeit von seiner Frau gesetzlich geschieden ist.

i^^v?fo!gt?r Freyburger Patriot I g-

U a z K ol i fodert eine Entschädigung von I24()OK Thu
a Bö. sage hundert vier und zwanzig tausend sechshundert

und acht grosse Thaler und vier Batzen. Er wird
an die Patrioten, Entschadigungs - Commission ge-

tviesen.

Dan Tschop von Wallenbnrg im Canton Ba-
fel fodert Erlaubnis eine Base heuralhen zu dürfen.

Zimmermann fodert, daß endlich einmal der Grund,
saz solcher Geschwisterkinderhcuralhen festgesezt werde.

Custor fodert, daß erst diese Bitte gewahrt und
dann erst das allgemeine Gesetz gemacht werde. Hu
der will den enkgegengesezren Weg gehen und erst

die Erlaubnis allgemein ftstsezen, um dann keine soi-

che Bittschriften mehr annehmen zu müssen. H ussi
will in keiner Nachmittagösitzung.Gesetze machen.

Hecht folgt und will erst die hierüber niedergesezte
Commission anhören. Zimmermann beharret.

Deloes folgt Hüssi, weil wir ein Gesetz gemacht
haben, daß wir in Mittagssitzungen keine Gesetze

machen wollen. Marcacci folgt ganz Hecht. Hu-
ber widerspricht Deloes und findet ungereimt, daß ein
Gesetzgeber nicht auch Nachmittags Gesetze machen
dürfe, besonders da wenn wir Nachmittags etwas
Unschikliches beschließen, der Senat dasselbe am
Morgen ventilirt und weislich verwerfen wird: er
unterstützt also Zimmermann. Man geht über Zim-
manns Antrag zur Tagesordnung und gewährt dem
Bittsteller seine Bitte.

B. Oesch aus dem Canton Bern fodert Erlaub-
nis eine Base heurathen zu können. Rellstab fodert
Vertagung biö das allgemeine Gesetz gemacht ist. Hu-
ber fodert Gewährung der Bitte, weil es ungerecht
wäre, diesem Bittsteller nicht zu entsprechen, weil
seine Bittschrift tpather in die Hand des Präsidenten
gefallen sey, als die vorherige. Die Bitte wird ge-
Wahrt.

Der Statthalter deS Cantons Zürichs übe«
sender eine Bittschrift eines B. Grüblers von Vclt-
ycim, welcher eine Base heurathen möchte. Die Bitte
wird gewährt

Preux fodert, daß die Matrimonialkommission
endlich einmahl in 4 Tag« n Rapport mache. Ca p a ni
glaubt diese Zeit sey zu kurz. H uber fodert, daß
sie nur über die Geschwistcrkinderheurathcn ein Gut-
achte» vorlege. Capani glaubt, man kö.ine kein
solch einzelnes Gutachten von der Kommission fo-
oern. Huber beharret und sein Antrag w.rd ange-
nommen.

Der Statthalter des Cantons Solothurn über«

sendet eine Bittschrift von der Wittwe Nüze in Schö«
nenwcrd, die einen deutschen Webergesell zu heura-
then wünscht, ohne von ihren Rechten die sie bisher
genossen etwas zu verliehren. Huber fodert Ta«
gesordnung, weil keine Gesetz dieser Heurath und der
Fortsetzung des Gewerbes dieser Wittwe, nachdem sie

sich mit einem Deutschen der im Land schon 8 Iayr
aiisassig ist verheurathet hat, zuwider sey. Weber
fodert einfache Tagesordnung. Hu ber beharret,
weil es hier nur um Aufenthaltsrecht zu thun sey.
Dieser Antrag wird angenommen.

B. Gaillard im Canton Freiburg, der mit
seinen Brüdern in einer Liquidation seine Güter ver,
kauft hat, begehrt Verlängerung eines gesetzlich be«

stimmten schon verstrichenen Zeitpunkts um diese Gü-
ter wieder an sich ziehen zu können. C a r m inttr a a
begehrt Tagesordnung, weil die Bitte den Gesetzen
zuwider ist. Capani will die Bitte gewahren. S e«

cretan folgt C armintra n. Man geht zur Tages-
ordnung.

Die Gemeinde Assens im Distrikt Echalens bit-
tet emrnüthig, daß die Weinausschenkung nicht
frey gegeben werde, weil sie den guten Sitten schad-
lich ist. Der Cantonsstatthalter unterstützt diese Bitte.
Deloes begehrt B willigung dieser Bitte, und
ehrenvolle Meldung von dieser Gemeinde. Hu-
ber folgt und will Verweisung an die Weinschenk-
kommission. Beyde Anträge werden einmüthig ange-
nommen.

Zürchersche Zunftgüter.
l.

Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen eine»
und unzertheilbaren Republik, an de.i grossen
Rath des gesezgebenden Corps.

Arau, den Jal. 17z».

Bürger Gesetzgeber.'
Das Direktorium, welchem von allen Seiten her die

Berichte zukommen, daß Gemeinde» und Himmgen sich ohne
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gesetzliche Begwältignng zur Vertheilnng ihrer Güter anschiktcn,
hat durch seine» Beschluß vom -e.^Iun. alle dergleichen Ver-
lhcilnngen für voreilig, unregelmassig, ungültig erklärt. Bei
der Bekanntmachung dieser Beschlusses hatten die Zünfte von
Zürich eigenmächtig diese Theilung beynahe beendigt ; dem Aus-
druk des Beschlusses znfolg, wäre aber jeder Aunftgcnoß schuldig,
sclnenAmhcil wieder zu ersetzen. Nun erscheinen ihreAusgeschossene
und stellen dem Vollttehungkdircktorinm, sowohl die Gründe,
welche die vormaligen Zünfte gehabt haben, dergestalt über
ihr E'g.nrhum zu verfügen, als auch die Hindernisse vor, die
sich der Erettition seines Beschlusses Ividcrseztcn. Das Dl-
rettcr'üiui überreicht euch, B. Gesetzgeber! die über diesen
Gegenstand eingelegte Petition, damit das Gesetz entscheiden
nicze, ob die Umstände, in denen sich die Bürgerschaft von
Zürich befindet, zu Gunsten derselben eine Ausnahnie von der
Vorschrift verdiene, die nicht als neu angesehen werden kann,
sondern nur durch den Beschluß vom ib. Juni wieder hervor-
geruffen und bekräftiget ist.

Republikanischer Gruß.
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

G l a y r e.

Im Namen des vollziehenden Direktoriums der Generalsekretair
Mousson.

2.

Der grosse Rath an den Senat.
Durch beyliegende Bothschaft des Vollziehungsdirektoriums

veranlaßt, bar der grosse Rath
In Erwägung, daß die Zunstgütcrvertbeilung in Zürich

schon vor dem Dekret den ie>. Juni angefangen, und mir
Vorwissen und Einwirkung der konstituirenden Gewalten die-

ses Cantons fcrtgesczr worden.
In Erwägung daß das Gesetz noch nichts über die künfti-

ge Bestimmung der Zunftgürer in Helverien festgcsezt hat.
Nachdem er die llrgcnz erklärt :

beschlossen
Die Vcrtheiiung der Zunstzüter Zürichs soll in ihren ge-

zenwärtigcn Zustand ganz unverändert gelassen werden, bis
das Gesetz über die Bestimmung aller Zunftgücer in Helverien
Beifügungen festsetzen wird.

Ara» den,. Herbstmonat r?s8.
SS e ber Präsident.
Heussi Settetair.

Bericht der Commission des Senats über diesen Be-
schluß; dem Senat am /reu Herbsimonat vorge-
legt.
Die zu Untersuchung des Beschlusses vom Herbstmvnat,

betreffend die Tdeiluna der Jürcherschen Zunstgürer, nieder-
gesezre Commission, leg: dem Senat ihr Befinden in möglich-

ster Kürze fvlgcndmnässeu dar:
àon der vormuligen politischen Eristenz der Zünfte pn-

yjch, — war ihre Oekonomie oder ihr Zunstgut unabhängig.

Durch frexwillige Beyträge der Mitglieder, durch Ein-
üandsgelder, Ehrcngeider bey Beförderung u. s. w. zusammen-

gelegt, war dieses Zunstgut der einzigen und freysten Ad-

ministration und Disposition jeder einzelnen Zunft überlassen,

die sich allem Rechnung gaben und nach Belieben kauften,
verkauften, schenkten, bauten», s.w. torgfältige Administra-
two der einen Zunft hat ihr Vermögen ,ehr gcausnet, wah-

rend minder sorgfältige Verwaltung und »nglüklkche Zufälle an-
derer, es sehr unbedeutend liegen. Verpflichtungen gegen An-
statten irgend einer Art, hasteten auf diesen Gütern keincrley.

Mit der Aufhebung der alten Regierung hörte die po-
litische Eristenz der Zünfte auf ; ihre sorrdauer als einfache
Gesellschaften konnte zweideutig erscheinen; die Junftgesellschas-
ten wollten sich trennen und ihr Vermögen theilen.

Die damalige souveraine Naiwnalversammlung des Can-
tons Zürich, erkennt das Recht zur Theilung, indem sie von
ve» Zünften verlangt, sie sollten damit bis auf ruhigere Zei-
reu warten-

Da durch Constitnirung der einen und untheilbaren helve-
tischen Republik diese ruhigen Zeiten eingetroffen, so ward nun
die Theilung unter Vorwiffcii und Beistiinmung der Cantons-
autoritären angefangen und ziemlich wert fortgesezt.

Hierauf erscheint das Anette des Direktoriums vom ib.
Iun., das alle Theilung von Gemeinden-und Innnngsgüttrn
bis zu gesezlichcn Verfügungen darüber verbietet. Die Zunft-
guter Zürichs sind eigentlich weder das eine noch das an-

ocre. — Ei» Befehl vom Minister des innern verlangt Nül-
gäbe des Getheilten.

Darauf erfolgen die Vorstellungen der Zürcher beym Di-
rcktorio gegeu zenen Befehl; die Anträge des Direktoriums
vepm grosse» Rath und des leztern Schlus, der verlangt, daß

die Theilung in stà gno bleiben soll, — bis zu allgemèiutt
Bestimmung über die Aunftgülcr Helvctiens.

Der Kommission scheint es klar, daß in dem Benehmen
der Jürcherschen Gesellschaften nichts gese-widriges ist — daß

ein / ihrer zu vollendenden Theilung in den Weg gelegtes Him
derniß nicht durch das umegelmässige der Theilung, sonder»

durch mögliche Zvigen an andern Orten, wo vielleicht ganz ver-

schicdcne Verhältnisse der Zunstguier statt finden, weichen man

zuvorkommen will, gerechtfertigt werden kann.
Der Schluß des grossen Raths gehl davon aus, daß das

Arrere des Direktoriums vom >ü.Jun. keine rükwirkendeKraft
haben konnte, er mildert das cinsweilige Verbot weiterer

Theilung gar sehr indem er das etstua l» quo — nicht das

zriltnz nd 2»te und also einzig die Nichtvertyeilung der in den

Händen der Zunftvcrwalter befindlichen Guter verlangt.
Die Verwerfung des B eschlusse s könnte ans zweyer-

ley Weise geschehen, entweder; unter Motivirung: die Eon-

stirurivn erkläre und erlaube die Thciidarkeit dieser Guter,
die unstreitiges und vvn niemand angesprochnes Eigenthum der

Zünftgeselischajren sind. — Allein diese Motivirung des St-
î

nais konnte durchaus keine gesetzlicheKrasthaben und würde»»

von der vollziehenden Gewalt keineswegs zur Norm >lM
Verfahrens angenommen werden, sondern diese würde vielleicht

dennoch gerade so verfahre», wie im zweyten Fall, wenn nem-

lich der Senat den Beschluß ganz einfach verwirft. Alsuinn

besteht das Diretrvrium und der Minister des Innern «.>1

der Rcstituirnng des Getheilten.
Die Commission räth desnahen dem Senat eitmuthtg-

Annahme des Beschlusses. ^ n,,.
Der Senat hat nach Anhörung dieser Berichtes den -oe-

schluß angenommen.

Verbesserung.
Stük ivo. S.z??. Spalte -. Z.6. statt Z5°°°, lies

Seite z?4. - 5. - Schlumpf lies Gra>.

- ',70. y. u. statt E»z - Me»-
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